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Alpha RHEINTAL Bank

Werte statt Worte. Regional verankert, mit der regionalen 
Wirtschaft vertraut und auch auf den 
internationalen Finanzmärkten zu Hause– 
die beste Kombination für gewinnbrin-
gende Möglichkeiten. Unser Weitblick 
verschafft Ihnen beste Aussichten.
Das ist Regionalität statt Worte.

Balgach  .  Basel  .  Berneck  .  Heerbrugg  .  Oberriet  .  St. Margrethen  .  Widnau  . Tel. 071 747 95 95  .  info@alpharheintalbank.ch  .  www.alpharheintalbank.ch
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen interessanten und erfolgreichen Begegnun-
gen zurück. Obwohl es immer wieder herausfordernd war, konnten wir Sie zahlreich begrüs-
sen und persönlich beraten - entweder am Schalter, in unseren Beratungsräumen oder bei 
Ihnen zuhause.

Wir freuen uns, Ihnen die Alpha INFO 2022 vorzulegen. Bereits in der letzten Alpha INFO 
haben wir unter anderem das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) thematisiert. Nachdem 
uns die Umsetzung während dem Jahr 2021 gefordert hat, informieren wir Sie in der vorlie-
genden Alpha INFO über die leichten Anpassungen in unserem Depotreglement.

Die Entwicklung unserer Alpha RHEINTAL Bank treiben wir mit grossem Engagement voran. 
Mit der neuen Alpha INFO informieren wir Sie gerne über die Entwicklung des Privatkunden-
geschäftes und damit verbunden den Geschäftsstellen. Auch die Alpha Debit Mastercard 
stellen wir Ihnen gerne vor. Sie vereint alle Vorteile einer Debitkarte mit zusätzlichen Vorteilen 
einer Kreditkarte.

Die Generalversammlungen 2020 und 2021 konnten wegen COVID-19 nicht wie gewohnt 
mit nahezu 1‘300 Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt werden. Die Planung für die 
Versammlung vom 22. April 2022 ist weit fortgeschritten. Die Lage ist aktuell aber wieder 
unsicher und die Entwicklungen der nächsten Wochen müssen noch beobachtet werden, 
bevor ein definitiver Entscheid über die Durchführung einer physischen Versammlung gefällt 
werden kann. Das Aktionariat wird zeitnah informiert.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im 2022 und hoffen, dass Sie alle im neuen Jahr 
viele positive Erlebnisse haben werden. Auf die Kontakte mit Ihnen freuen wir uns sehr und 
wünschen Ihnen alles Gute.

Freundliche Grüsse

Alpha RHEINTAL Bank AG

Reto Monsch Roland Bartholet
Vorsitzender der Geschäftsleitung Mitglied der Geschäftsleitung
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Ausbau der persönlichen Beratung in den Geschäftsstellen

Online-Banking – Bankautomaten – alles nur noch digital? Nicht so bei der Alpha RHEINTAL 
Bank. In den letzten Jahren wurde viel in die Bankräumlichkeiten und die Mitarbeitenden in-
vestiert, um Kundinnen und Kunden die beste Beratung anzubieten.

Wir lesen und hören es überall. Bankschalter werden geschlossen oder immer öfter durch 
Bankomaten ersetzt. Und gerade in der aktuellen Situation mit Covid-19 bedingten Restrikti-
onen tätigen wir unsere Zahlungen ganz gerne digital. Aber: ist das auch die Zukunft? Kann 
zum Beispiel die Altersvorsorge online geplant und erledigt werden?

Mit ihrer über 160-jährigen Geschichte baut die Alpha RHEINTAL Bank gezielt auf persönliche 
Beratung in einem für ihre Kunden angenehmen Umfeld. Deshalb investieren wir viel in un-
sere Region - auf Seite 6 berichten wir gerne über unser nächstes grosses Bauprojekt in 
Berneck. 

Wir setzen in Zukunft noch mehr auf die umfassende Beratung. So bauen wir unter anderem 
die Geschäftsstelle in Balgach von 2 auf 5 Mitarbeitende aus. Urs Jenny (Leiter Geschäftsstel-
le), Yvonne Engler (Assistentin Vorsorgeberatung) und Marko Ivic (Berater Privatkunden Indi-
vidual) unterstützen neu das angestammte Beraterinnen-Team mit Colette Graf und Marian-
ne Kehl.
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Am Schalter stehen wir Ihnen gerne für Fragen zu Konto-Eröffnungen, Überweisungen, Kar-
ten und vielem mehr zur Verfügung. Mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater 
können Sie einen persönlichen Beratungstermin festlegen. Wir beraten Sie zu Ihrer Hypothek, 
Anlagen und allen weiteren finanziellen Anliegen.

Sie haben zu unseren gewohnten Öffnungszeiten keine Zeit? Kontaktieren Sie uns, wir neh-
men uns auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten Zeit für Sie.

Nutzen Sie diese Möglichkeit für Eröffnungen und Beratungen aller Art, um Vollmachten 
anzupassen, um Ihr E-Banking einzurichten und für vieles mehr. Wir freuen uns auf Ihren 
Terminvorschlag unter 071 747 95 95 oder an info@alpharheintalbank.ch.

«Wir engagieren uns für unsere  

Kundinnen und Kunden, weil wir an 

den Menschen glauben und Banking 

auch in Zukunft mit Vertrauen und 

Nähe zu tun hat. Eine Maschine wird 

nie das bringen, was unsere Mitar-

beitenden meistern.»

Patrik Thür, Leiter Privatkunden
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Entwicklung Standort Berneck (Areal Auerstrasse/Gstaldenstrasse)

Die Alpha RHEINTAL Bank will ihren Standort in Berneck stärken und dafür die Liegenschaft 
an der Auerstrasse 1 mit rund 4‘000 m2 neu entwickeln. Zusammen mit den 
Grundeigentümer*innen der angrenzenden Liegenschaften Auerstrasse 9 (1‘700 m2) und 
Gstaldenstrasse 6 (950 m2) und der Gemeinde soll die Entwicklung gemeinsam angegangen 
werden.

Damit sollen Synergien genutzt werden, u. a. auch um eine möglichst gute städtebauliche 
Arealentwicklung zu erzielen und die bestehenden Baulücken schliessen zu können. Das Are-
al liegt an einer bedeutenden Schnittstelle im Ortsbild zusammen mit dem Alpha-Platz als 
Auftakt zur Neugass und zur Auerstrasse sowie als Kopfbau von der Tramstrasse her.

Auf dem Areal mit rund 6‘650 m2 sind ein grösseres Dienstleistungsgebäude und verschiede-
ne Gebäude mit Wohnnutzungen vorgesehen. Die Parkierung soll für das gesamte Areal 
unterirdisch von der Auerstrasse im Bereich der heutigen Zufahrt zum Parkplatz erfolgen. 

Derzeit laufen die finalen Vorbereitungen, um einen Architekturwettbewerb mit mehreren 
Teams starten zu können. Das Resultat des Architekturwettbewerbs wird auf Ende des ersten 
Halbjahres 2022 erwartet. Danach werden die Planungsinstrumente (Teilzonen- und Sonder-
nutzungsplan) erarbeitet, welche die Grundlage für die Neuüberbauungen bilden.
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Die neue Alpha Debit Mastercard ist ab sofort erhältlich

Die Alpha Debit Mastercard - vormals EC- oder Maestro-Karte - ist erfolgreich bei der Alpha 
RHEINTAL Bank eingeführt worden. Sie vereint alle Vorteile einer Debitkarte mit zusätzlichen 
Funktionen einer Kreditkarte. Sie können Ihre Einkäufe bezahlen und Bargeld beziehen. Zu-
sätzlich kann die Debit Mastercard für Online-Einkäufe im Internet sowie in App-Stores und 
Apps verwendet werden. Auch Mobile Pay lässt sich mit der Karte einrichten. Jegliche Bezüge 
und Einkäufe werden Ihnen direkt ab Ihrem Verbindungskonto bei der Alpha RHEINTAL Bank 
belastet - nicht wie bei einer herkömmlichen Kreditkarte.

Neue Einsatzmöglichkeiten
Im eCommerce, Mobile Payment und für Reservationen und Zahlungen in Hotels oder Auto-
vermietungen weltweit einsetzbar

Sicher online bezahlen
Im Verkaufsprozess wird mithilfe von 3D-Secure die Kundenauthentifizierung sichergestellt

Internationale Akzeptanz
Über 45 Millionen Akzeptanzstellen weltweit

Bargeldbezug
Weltweiter Bargeldbezug – zusätzlich Zugang zu Kontoinformationen an allen Bancomaten 
in der Schweiz.

Kontaktlos bezahlen
Die neue Debitkarte ist mit der Kontaktlosfunktion bis CHF 80.00 ausgestattet
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Depotreglement

Aufgrund regulatorischer Vorgaben, z.B. aus FIDLEG, und in Abstimmung zu den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen haben wir unser Depotreglement überarbeitet. Das Depotregle-
ment der Alpha RHEINTAL Bank erfährt ab 1. Januar 2022 folgende Änderung:

Art. 9, Verantwortung für Anlageentscheide, wird vollständig gelöscht.
(Wird die Bank vom Kunden nicht mit der Verwaltung der Vermögenswerte im Rahmen eines 
Vermögensverwaltungsauftrages betraut, so trifft der Kunde alle Entscheide zur Anlage sei-
ner Vermögenswerte allein und in voller Eigenverantwortung... ff)

Im bisherigen Depotreglement benötigten wir Artikel 9, da Anfang 2021 noch fast keine 
neuen FIDLEG-konformen Verträge vorhanden waren. Per Ende 2021 haben wir alle Verträge 
unter Dach und Fach. Vereinzelte, ausstehende Verträge werden künftig als execution only, 
somit unter Art. 7.4 behandelt.

Seite 1 von 3

Depotreglement

Dieser Text gilt sinngemäss für weibliche und eine Mehrzahl von Personen.

Dieses Depotreglement findet zusätzlich zu den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Alpha RHEINTAL Bank AG (nach-

folgend «Bank» genannt) auf die von der Bank ins Depot über-

nommenen Werte und Sachen (nachfolgend «Depotwerte» ge-

nannt) Anwendung, insbesondere auch, wenn diese in der 

Form von Bucheffekten geführt werden.

Das vorliegende Dokument ersetzt sämtliche bisherigen Versi-

onen des Depotreglements.

1. Entgegennahme von Depotwerten

Die Bank übernimmt insbesondere folgende Depotwerte:

• Finanzinstrumente für die Verwahrung, die Verbuchung, die 

Verwaltung und den Handel

• Dokumente und andere Wertgegenstände für die Verwah-

rung, sofern sie dafür geeignet sind

• Edelmetalle in handelsüblicher und nichthandelsüblicher 

Form sowie Münzen mit numismatischem Wert für die Ver-

wahrung

Die Bank kann ohne Angabe von Gründen die Entgegennahme 

von Depotwerten ablehnen.

Die Bank kann vom Kunden eingelieferte Depotwerte auf Echt-

heit und Sperrmeldungen prüfen oder durch Dritte im In- und

Ausland prüfen lassen, ohne dabei eine Haftung zu überneh-

men. Diesfalls führt die Bank Verkaufs- und Lieferaufträge so-

wie Verwaltungshandlungen erst nach abgeschlossener Prü-

fung aus.

2. Haftung

Die Bank behandelt die Depotwerte des Kunden mit der ge-

schäftsüblichen Sorgfalt. Sie haftet nur für direkte Schäden, die 

von ihr durch eine Verletzung der geschäftsüblichen Sorgfalt 

unmittelbar verursacht wurden, keinesfalls aber für mehr als 

den deklarierten Depotwert. Insbesondere haftet die Bank nicht 

für Schäden die durch atmosphärische Einflüsse, höhere Ge-

walt oder Elementarereignisse entstanden sind.

Im Weiteren übernimmt die Bank keine Verantwortung für die 

Performance der Depotwerte. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 

dass von der vergangenen Performance eines Finanzinstru-

ments nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen 

werden kann.

Die Bank haftet bei Finanzinstrumenten von Drittanbietern nicht 

für unrichtige oder unterlassene Angaben in Prospekten oder 

anderen Dokumenten (z.B. Informationen über Preisbildung) 

sowie für daraus entstehende Verluste.

3. Melde- und Anzeigepflichten

Der Kunde ist für die Erfüllung seiner allfälligen Melde- und An-

zeigepflichten sowie Pflichten gegenüber Gesellschaften, Han-

delsplätzen, Behörden oder anderen Marktteilnehmern (insbe-

sondere Offenlegung von Beteiligungen, Unterbreitung eines 

Übernahmeangebots) selbständig verantwortlich. Dies gilt 

selbst dann, wenn Depotwerte bei der Depotstelle nicht auf den 

Kunden eingetragen sind. Die Bank ist nicht verpflichtet, den 

Kunden auf diese Pflichten hinzuweisen. Sofern die Depotwerte 

auf den Namen einer Nomineegesellschaft oder der Bank ein-

getragen sind, hat der Kunde die Bank unverzüglich über eine 

allfällige Meldepflicht zu informieren.

Die Bank ist berechtigt, Handlungen für Depotwerte, die zu Mel-

depflichten der Bank führen, unter Mitteilung an den Kunden 

ganz oder teilweise nicht auszuführen.

Der Kunde ist allein verantwortlich, allfällige gemäss anwend-

barem in- oder ausländischem Recht geltende Beschränkun-

gen einzuhalten, Auflagen zu erfüllen oder erforderliche Bewil-

ligungen einzuholen, wenn er Geschäfte mit Depotwerten tätigt 

oder veranlasst. Insbesondere die Beschaffung von Informatio-

nen im Zusammenhang mit Melde- und Anzeigepflichten sowie 

Beschränkungen sind Sache des Kunden. Werden solche

Pflichten erst nach bereits erfolgtem Kauf eingeführt, ist die 

Bank ermächtigt, die fraglichen Depotwerte zu veräussern, 

sofern der Kunde einer entsprechenden Aufforderung nicht 

rechtzeitig nachkommt und sie ihm den Verkauf angedroht hat.

4. Verzicht auf Weiterleitung von Informationen

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einver-

standen, auf das Recht zu verzichten, Informationen, die im Zu-

sammenhang mit der Ausübung seiner Aktionärsrechte rele-

vant sind, von der Bank zu erhalten. Der Kunde entbindet die 

Bank entsprechend von ihr auferlegten Verpflichtungen. Vorbe-

halten bleiben zwingende gesetzliche Bestimmungen. Der 

Kunde kann diesen Verzicht jederzeit schriftlich bei der Bank 

widerrufen.

5. Verwahrung

5.1. Art der Verwahrung

Die Bank ist ermächtigt, Depotwerte in eigenem Namen aber 

auf Rechnung und Gefahr des Kunden bei einem Dritten ver-

wahren zu lassen. Falls der Kunde der Bank eine Drittdepot-

stelle vorgibt, welche die Bank dem Kunden nicht empfiehlt, so 

ist die Haftung der Bank für Handlungen dieser Drittdepotstelle 

ausgeschlossen.

Die Bank ist berechtigt, Depotwerte ganz oder teilweise in Sam-

meldepots zu verwahren, die bei der Bank selbst, bei einer Dritt-

bank oder einer zentralen Depotstelle geführt werden. Bei Be-

stehen eines Sammeldepots ist der Kunde Miteigentümer am 

Gesamtbestand des Depots, wobei sich der Miteigentumsanteil 

des Kunden aus dem Verhältnis seines Depotbestandes zum 

Gesamtbestand des Sammeldepots ergibt. Bei der Ausliefe-

rung aus dem Sammeldepot ist der Kunde nicht berechtigt, be-

stimmte Nummern, Stücke oder Stückelungen zu wählen.

Wenn gattungsmässig aufbewahrte Wertpapiere ausgelost 

werden, so verteilt die Bank die von der Auslosung erfassten 

Depotwerte unter den Kunden. Dabei wendet sie bei der 

Zweitauslosung eine Methode an, die allen Kunden eine gleich-

wertige Berücksichtigung wie beim Erstauslosungsverfahren 

bietet.

5.2. Im Ausland verwahrte Depotwerte

Beim Handel mit im Ausland verwahrten Depotwerten ist der 

Kunde damit einverstanden, dass die Depotwerte grundsätzlich 

den Gesetzen und Usanzen am Ort der Verwahrung unterlie-

gen. Diese ausländischen Gesetze und Usanzen können von 

jenen in der Schweiz abweichen und sie bieten gegebenenfalls 

kein gleichwertiges Schutzniveau des Kunden.

Im Ausland deponierte Werte können nach Wahl der Bank von 

einer Korrespondenzbank, einer Verwahrstelle oder einer zent-

ralen Sammeldepotstelle im Namen der Bank, auf Rechnung 

und Gefahr des Kunden verwahrt, verbucht und verwaltet wer-

den. Depotwerte können aber auch nach Ermessen der Bank 

auf den Kunden eingetragen und segregierte, d.h. im Namen 

des Kunden verwahrt werden. Dabei akzeptiert der Kunde, dass 

sein Name der auswärtigen Depotstelle bekannt wird. 

5.3. Eintragung der Depotwerte

Depotwerte, die auf den Namen lauten, können im massgebli-

chen Register (z.B. im Aktienbuch) auf den Depotinhaber ein-

getragen werden, wenn eine entsprechende Ermächtigung vor-

liegt. Die Bank kann die Depotwerte aber auch auf eigenen Na-

men oder den Namen eines Dritten eintragen lassen, stets je-

doch auf Rechnung und Gefahr des Kunden.

5.4. Annullierung von Urkunden

Die Bank hat das Recht, eingelieferte Urkunden annullieren und 

durch Wertrechte ersetzen zu lassen, soweit dies nach dem an-

wendbaren Recht zulässig ist.

5.5. Transportversicherung

Die Bank ist berechtigt, in eigenem Namen, aber auf Rechnung 

des Kunden eine Transportversicherung für die Depotwerte des 

Kunden abzuschliessen.
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Generalversammlung 2022

Die Generalversammlungen 2020 und 2021 konnten wegen COVID-19 nicht wie gewohnt 
mit nahezu 1‘300 Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt werden. 

Gerne würden wir Ihnen unser erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 am 22. April 2022 präsen-
tieren. Die Planung dazu ist weit fortgeschritten. Die Lage ist aber aktuell unsicher, und die 
Entwicklungen der nächsten Wochen werden entscheidend sein. 

Es ist gut möglich, dass die Pandemie auch im 2022 eine Durchführung der physischen Gene-
ralversammlung verhindert. Spätestens mit dem Aktionärsbrief per Mitte Februar 2022 wer-
den wir Sie definitiv darüber informieren.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.



Alpha INFO 202210

Verwaltungsrat

Geschäftsleitung

v.l.n.r.:
Spiess Jürg, M. A. HSG, Geschäftsleiter, Berneck Vizepräsident
Eichmann Nicola, mag. oec. HSG, Unternehmerin, Balgach Mitglied
Sieber Christian, Betr. oec. FH, Unternehmer, Berneck  Mitglied
Frei Stefan, Dipl. Finanz- und Anlageexperte, CIWM, Balgach Präsident
Schöbi Michael, Dr. iur., Rechtsanwalt, Altstätten Mitglied
Kluser Marco, Chemiker FH, Geschäftsführer, Oberriet Mitglied
Burri Christina, M.A. HSG,
Head of Tax Legal & Compliance, Mörschwil Mitglied

v.l.n.r.:
Thür Patrik, Bankwirtschafter HF, EMBA FHO  Leiter Privatkunden
Bartholet Roland, Dipl. Bankfachmann, Diplom SFI, DAS Banking Leiter Private Banking
Monsch Reto, Dipl. Bankfachmann, Rechtsagent, EMBA FHO Vorsitzender
Reis Andreas, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebsökonom HWV Leiter Services
Düsel Mike, lic. rer. pol., MAS Corporate Finance  Leiter Firmenkunden
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Alpha RHEINTAL Bank AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

Telefon +41 71 747 95 95
Telefax +41 71 747 95 90

info@alpharheintalbank.ch
www.alpharheintalbank.  ch

Bankenclearing-Nr. 6920 SWIFT BIC-Nr. ARBHCH22 Postcheck-Nr. 30-38154-9

Bancomaten

Balgach  Geschäftsstelle und AVIA-Tankstelle
Berneck Geschäfts stelle
Heerbrugg Geschäftsstelle
Oberriet  Geschäftsstelle
St.Margrethen Geschäftsstelle und Bahnhofplatz
Widnau  Geschäftsstelle und 

Diepoldsauerstrasse
Altenrhein Flughafen

Standorte 

Die Alpha RHEINTAL Bank AG ist im Rhein-
tal stark verwurzelt und auch in Basel prä-
sent. Wir leben die Nähe zu unseren Kun-
dinnen und Kunden mit Freude und 
Einsatz.

Balgach, Basel, Berneck, Heerbrugg,  
Oberriet, St. Margrethen, Widnau


